ANNEXE A

au bulletin d’information SNCD/ICS N° 2

Document de synthèse informel regroupant les informations recueillies 

auprès des organisations professionnelles européennes
dans diverses langues européennes
Italien
Noch keine Informationen an die Wirtschaft über die geplante Verfahrensweise.
Echtbetrieb des IT-Systems (AIDA) am 28. Dezember 2010.
Nach Auskunft des italienischen Speditionsverbandes sind noch nicht alle Zollstellen vernetzt:
“Our Customs Administration repeatedly confirm that it will be ready within the deadline, and it plans to upload AIDA IT systems on Dicember 28th. At present, as confirmed by one of our members this morning, not all the local customs offices, in ports area for example, are link with the IT system and consequently is not possible neither to make tests.”
Schweden:
Wer die ENS/EXS abgeben kann, muss, wer nicht, muss nicht:
“Yesterday 22nd December, the Swedish Customs Authorities official published some information on the topic. Starting with information about the Commissions decision in December about the period of grace and how detailed information about national guidelines will be published soon they summarised it all into the following bullet points:

· Those who can submit ENS/EXS shall do so

· Those who can not submit ENS/EXS does not have to within the period of grace”

Holland:

In den ersten 4 Monaten muss eine ENS/EXS nicht zwingend abgegeben werden. Danach werden Geldbußen verhängt, wenn der Wirtschaftbeteiligte nicht alles getan hat, um seine Verpflichtungen zu erfüllen. Es bleibt aber keine Ware stehen. (M.E. muss also auch nach der 4-monatigen ersten Phase keine ENS/EXS nachgereicht werden.):
„Dutch Customs has decided that there will be a general grace period for 4 months. This period will be used by Customs to monitor traders and the situation in other member states. No fines and if possible no delays will occur during this period.

After 4 months we will enter a new phase. Depending of the compliance of individual traders Customs will grant a new grace period. If a trader doesn’t cooperate at all that specific trader will receive fines, but goods are still allowed to be loaded (exit) or unloaded (entry). 

We received this national policy from Customs in writing. However they refuse to put in on their own paper. For the Netherlands this will not be a big problem. The policy is well spread and it is easy for us to contact one of the directors at Customs if a Customs officer decides to make his own decision.”
Die Tschechische Republik, Zypern, Frankreich, Spanien und Norwegen bestehen angeblich ab dem 1. Januar 2011 auf der Abgabe einer ENS, bis zum Nachreichen soll die Ware stehen bleiben. 

(Unverbindliche) Information der Wirtschaftskammer Österreich:

Auszug aus Lageberichten der Außenhandelsstellen an den östlichen und südöstlichen Außengrenzen der EU 

GERMANY :

The procedure in Germany is the following: 
From the 1st to the 31st of January there is no obligation to lodge an entry or exit summary declaration!!! 

After than in the case of missing ENS/EXS it must be lodged at the moment of presentation the goods using the WEB Application by customs or the Fall Back Rules, by filling the forms manually. 
But: If the person responsible for lodging the summary declaration can prove that he has made all attempts to lodge the ENS, the customs office don't have to demand it in addition! This prove will be defined in an other circular of our ministry. 


German text on the German customs site :


http://www.zoll.de/a0_aktuelles/a0_meldungen/azr_eu_sicherheitsinitiative/index.html

"Trotz aller Bemühungen werden am 1. Januar 2011

nicht alle Mitgliedstaaten ihre nationalen Systeme fertig gestellt haben bzw.

nicht alle Wirtschaftsbeteiligten in diesen und anderen Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, ihre Anbindung an die jeweiligen nationalen Systeme hergestellt haben.
Um diesen besonderen Umständen Rechnung zu tragen, soll zunächst wie folgt 2-stufig verfahren werden:

Bis zum 31. Januar 2011 ist nicht zu beanstanden, wenn eine Summarische Ein- oder Ausgangsanmeldung nicht abgegeben wird. Waren sind wie gewohnt zollrechtlich zu behandeln. Die Beteiligten sind jedoch soweit wie im normalen Verwaltungsbetrieb möglich auf ihre Verpflichtung hinzuweisen.

Dies gilt aufgrund der besonderen außenwirtschaftsrechtlichen Vorabanmeldepflichten (vgl. z.B. Artikel 27 der Iran-Verordnung - VO (EU) Nr. 961/2010) nicht beim Verbringen von Waren aus oder in folgende(n) Drittstaaten: Iran, Nordkorea, Somalia und Eritrea.

Ab dem 1. Februar ist eine Summarische Ein- oder Ausgangsanmeldung bei der Gestellung vom Beteiligten nachzufordern, sofern sie nicht schon vor dem Verbringen in das bzw. aus dem Zollgebiet der EU abgegeben wurde. Die Abgabe kann bei der Gestellung mittels einer Internetzollanmeldung oder schriftlich auf dem Sicherheitsdokument (Vordruck 033023) erfolgen."


BULGARIEN

Laut Information von der Agentur „Zoll“ (der bulgarischen Zollbehörde) -  wurde ICS probeweise bereits in diesem Jahr in Betrieb genommen, wobei die ENS-Einreichung bis 31.12. freiwillig ist. Dadurch wurde das System mit guten Ergebnissen getestet. Die einzigen zu erwartenden Probleme hängen mit der um das Vielfache größeren Anzahl der eingereichten ENSs ab 01.01.2011 zusammen.

Die Sanktionen für eine fehlende bzw. fehlerhafte ENS können unterschiedlich sein, in Abhängigkeit davon, ob es sich um einen Verstoß (Fehler) oder ein Vorsatz handelt. Laut Zoll würde in leichteren Fällen eine Geldstrafe von ca. 500 Euro verhängt werden.

Ungarn:

Laut Zoll wird die 1-stündige Frist für die ENS im Straßengüterverkehr nicht buchstäblich genommen, für die Erstellung der Risikoanalyse seien 10 Minuten auch ausreichend. Es sei in diesem Zusammenhang an keine Sanktionen gedacht, derartige nationale Verordnungen als Rechtsbasis lägen nicht vor.
RUMÄNIEN 
Die Außenhandelsstelle teilte nach Rücksprache mit der rumänischen Generalzollverwaltung in Bukarest mit, dass das ICS in Rumänien bereits am 1. Oktober 2009 eingeführt wurde. Es wurde seinerzeit die elektronische Plattform ICS-RO und der gesetzliche nationale Rahmen in Übereinstimmung mit dem geltenden EU-Recht geschaffen. Das System ist unter http://www.customs.ro/ro/e-customs/ics.aspx beschrieben, allerdings nur in rumänischer Sprache. Die dazugehörigen nationalen Vorschriften sehen keine ausdrücklichen Sanktionen für das ICS vor, es werden aber jene Sanktionen aus dem nationalen Zollreglement – Beschluss Nr. 707/2006 - der Artikel 651-652 angewendet, die allgemein für Übertretungen in Zollangelegenheiten gelten. Die Geldstrafen bewegen sich zwischen 500 und 8.000 RON (Tageskurs 1 Euro = 4,31 RON) je nach erfolgter Übertretung. 

Die ENS kann von Dienstleistern (z.B. Speditionen) oder von Vertretern abgegeben werden. In diesem Fall ist die Angabe der EORI-Nummer zwingend. 

Die rumänischen Generalzollverwaltung meinte ferner, dass mindestens theoretisch alle rumänischen Grenzstellen mit dem ICS vertraut seien und dass beim Fehlen der ENS die (Schiffs-) Ladung nicht entladet werden darf. 

SLOWENIEN 
Der stellvertretende Generaldirektor der Zollverwaltung der Republik Slowenien informierte die Außenhandelsstelle, dass der slowenische Zoll für die Umstellung auf das Import Control System ab 1.1.2011 vorbereitet und bei den regelmäßigen Treffen und Konsultationen auf europäischer Ebene involviert ist. Der slowenische Zoll hat seine Behörden auf die Neueinführung vorbereitet und die Mitarbeiter haben laufend Schulung besucht. 

Der slowenische Zoll informiert auch auf seiner Homepage über das neue Import Control System ab 1.1.2011 (in slowenischer Sprache: http://www.carina.gov.si/si/informacije/podjetja/e_carina/sistem_nadzora_uvoza_ics/#c20100 ). Hier werden die Unternehmen unter anderem auch auf die technischen Änderungen im Zusammenhang mit der elektronischen Übermittelung der Daten an den Zoll informiert. 

Der Vertreter des slowenischen Zolls betonte, dass ohne Abgabe einer ENS (slow. vstopna skupna deklaracija) die Ware nicht auf das Gebiet der EU verbracht werden bzw. nicht ausgeladen werden darf.   
Die Sanktionsbestimmungen wurden auch im oben genannten slowenischen Act implementing the customs regulations of the European Community umgesetzt. Die Art. 86 bis 100 enthalten einen sehr umfangreichen Sanktionskatalog (14 Artikel mit zahlreichen Absätzen), mitunter sind auch hohe Geldstrafen vorgesehen. Verstöße im Sinne der Abgabe einer fehlerhaften ENS sind nicht explizit genannt, da sich die Strafbestimmungen im Gesetz in Generalklauseln auf diverse Verfahrensverstöße, Übertretung etc. im Zollbereich beziehen. Beispielsweise bestimmt Art. 87 Abs 1 Z 10, dass eine juristische Person wegen eines Verstoßes mit 2.000 bis 125.000 Euro, ein Einzelunternehmer mit 700 bis 125.000 Euro bestraft wird, wenn vor der Wareneinfuhr den Zollorganen nicht alle Dokumente oder Informationen vorgelegt bzw. Erläuterungen gemacht werden, die für die Behörde zur Durchführung des Zollverfahrens notwendig sind. 

Die Erfahrungen zeigen, dass die slowenischen Behörden (v.a. Steuer/Zoll) gesetzliche Bestimmungen äußerst penibel anwenden und einhalten. Bei Interpretationsspielräumen von Vorschriften werden diese meist nicht zu Gunsten der am Verfahren beteiligten Parteien ausgelegt.   
UNGARN 
Laut Berichterstattungen in den Medien und Aussagen von Vertretern der ungarischen Zoll- und Finanzwache (VPOP) soll die ungarische Zollverwaltung auf die Durchführung der Aufgaben im Rahmen des Import Control Systems bereits seit 01.12.2009 vorbereitet sein und gegenwärtig der Testbetrieb bereits problemlos laufen. 

Die ungarische Zollverwaltung rechnet im Warenverkehr erfahrungsgemäß primär mit Warenweiterleitungsverfahren und weniger mit Anträgen auf Zollabfertigungen an der Grenze. 
 Es ist in diesem Zusammenhang an keine Sanktionen gedacht, derartige nationale Verordnungen als Rechtsbasis liegen nicht vor. 
Bei fehlender ENS besteht die Möglichkeit diese an der Grenzzollstelle mit Hilfe einer Zollagentur oder Spedition nachzuholen. 

SLOWAKEI 
Auch hier hat die Außenhandelsstelle mit der slowakischen Zollverwaltung Kontakt aufgenommen. Die slowakische Zollverwaltung teilte mit, dass das ICS planmäßig zum 1.01.2011 eingeführt wird. Die Implementierung erfolgt jetzt im Dezember (Für ausgiebige Tests allerdings sehr spät.) Die Informationen wurden der Wirtschaft rechtzeitig übermittelt, da die Rechtsgrundlagen durch Zollkodex und Durchführungsverordnung bereits seit 2006 veröffentlicht wurden. Die Verletzung der Verpflichtungen, eine ENS abzugeben darf seitens des Zollamtes sanktioniert werden, jedoch werden derartige Fälle individuell gelöst. Die slowakische Zollverwaltung wird die Empfehlungen der Europäischen Kommission akzeptieren und besonders in den ersten Monaten keine Strafen verhängen, weil viele Firmen die Vorbereitung nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht begonnen haben. Alle Zollstellen werden in dieser Richtung informiert. Mit Sanktionen werden nur die „vorsätzlichen Verletzungen“ geahndet. 

Auch in der Slowakei ist die Abgabe der ENS an der Grenze möglich. Es wird notwendig sein, dass die Person, die die Ware zur Grenze bringt (der Fahrer), noch vor dem physischen Wareneintritt zur Spedition kommt und die Formalitäten erledigt. Kosten sind noch keine bekannt. 

POLEN 
Das ICS-System wurde in Polen im Mai dieses Jahres bereits eingeführt. 

Wie die Außenhandelsstelle Warschau mitteilt, sind laut Auskunft des Finanzministeriums keine Sanktionen vorgesehen, falls keine oder eine fehlerhafte ENS abgegeben wird. Sollte eine fehlerhafte ENS-Deklaration abgegeben werden, so wird diese durch das System abgelehnt. In einem solchen Fall ist eine neuerliche Abgabe der Deklaration notwendig. Im Falle, dass eine frühere ENS-Abgabe nicht möglich ist (im Straßengüterverkehr - eine Stunde vor der Ankunft bei der Eingangszollstelle), ist die Erstellung dieses Dokuments an der Grenze möglich. Die Zollbeamten sind danach anhand dieses Dokuments zur Risikobewertung in Bezug auf die einzuführende Ware verpflichtet, was laut Auskunft des Finanzministeriums unnötige Verzögerung beim Warentransport verursachen wird. 
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